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    Info 1/2015 – 10.2015  
 

Liebe Engagierte für und in der sozialen Selbstverwaltung, 

die Vorbereitungen zu den Sozialwahlen 2017 laufen an. Über 40 Mio. Wahlunterlagen werden zu den 

Sozialwahlen an die Wähler/innen versandt. Eine Imagechance, die wir als KAB, Kolping und BVEA nut-

zen sollten. Zur Unterstützung der Wahlvorbereitungen und unseres Engagements werden wir Euch in 

unregelmäßigen Abständen über aktuelle politische Entwicklungen und verbandlichen Entscheidungen 

informieren. Wir bitten Euch, die Informationen in den Verbänden und bei den Mandatsträgern breit zu 

streuen. 

Keine Änderung bei der Durchführung der Sozialwahlen 

Im Jahr 2014 gab es vielfältige politische Initiativen zur Reform der Sozialwahlen. Die ACA hat dazu Stel-

lung bezogen und ihre Perspektiven in die Diskussion eingebracht. Wesentliche Ziele der Reform bezo-

gen sich auf die Durchführung von Onlinewahlen und die Abschaffung der sogenannten „Friedenswah-

len“. Eine politische Einigung konnte nicht erzielt und eine datenschutzrechtliche Sicherheit der Online-

wahlen kann nicht gewährleistet werden. Die Sozialwahlen 2017 finden nach den bisherigen rechtlichen 

Gegebenheiten statt.   

Neue Bundeswahlbeauftragte und Vorsitzende – Der Wahltermin steht! 

Die langjährige Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Frauengruppe der CDU Bundestagsfraktion  

Rita Pawelski (CDU) wurde als Bundeswahlbeauftragte ernannt. Ihre Stellvertretung übernimmt der 

ehemalige Bundesvorsitzende der IG BAU und ehemaliger Bundestagsabgeordnete Klaus Wiesehügel 

(SPD). Ihre Wahlperiode begann zum 1.10.2015.  

Der Wahltag für die zwölften allgemeinen Sozialversicherungswahlen ist der 31. Mai 2017.  

Die Wahlankündigung findet Ihr im Anhang.  

Listenverbindungen der ACA mit dem DGB  

Bei den vorhergehenden Sozialwahlen hat die ACA im Vorfeld der Wahlen entschieden, dass sie mit dem 

DGB und seinen Einzelgewerkschaften zum Wohle der Versicherten kooperiert.  Auch für die Sozialwah-

len 2017 wurde die Vereinbarung von Listenverbindungen (bei Urwahlen) bzw. Gemeinschaftslisten (bei 

Friedenswahlen) zwischen der ACA und dem DGB in einer Rahmenvereinbarung festgelegt.  

Mit freundlichen Grüßen 

Hannes Kreller 

ACA Bundesvorsitzender 


